
Änderungen im Dienstrecht: 

Verbesserungen bei familienbedingten Auszeiten 

Das für die Privatwirtschaft und für Tarifbeschäftigte bereits seit  2015 geltende 

Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf wird nun endlich 

auch im Beamtenbereich nachvollzogen.  

Neben der bereits bekannten Familienpflegezeit haben Beamtinnen und Beamte nun 

auch Anspruch auf eine „Pflegezeit mit Vorschuss“: 

 

 

 

Für weitere familienbedingte Auszeiten kommen neben der voraussetzungslosen 

Teilzeit, bei der  mind. 50 % der Arbeitszeit erbracht werden muss, noch die die 

familienbedingte Teilzeit bzw. Beurlaubung in Betracht.  Hier ist auch eine 

unterhälftige Teilzeit oder auch eine vollständige Beurlaubung möglich. Allerdings 

gibt es hier keine Vorschusszahlungen zur Besoldung wie bei der Familienpflegezeit 

oder Pflegezeit. Die Besoldung wird im Verhältnis zur Arbeitszeit gekürzt.  

Teilzeitbeschäftigung, Familienpflegezeiten und Pflegezeiten mit weniger als der 

Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit oder Urlaub ohne Besoldung 

dürfen zusammen nicht länger als 15 Jahren dauern. Ausnahmen hiervon sind in 

besonders begründeten Fällen zulässig. 

Darüber hinaus enthält auch die Sonderurlaubsverordnung Beurlaubungsregeln für 

Pflegesituationen,  z.B. bei der Akutpflege oder ggf. auch zur Sterbebegleitung. 
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